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Beschlussvorlage 

 

Vorlage: BV/0819/2017 Datum: 27.11.2017 

Baudezernent 

Verfasser: 85-EB Stadtentwässerung Az.: 85/P/Bo 

Betreff: 

Sanierung des Mischwasserkanals in der Eduard-Müller-Straße in Koblenz-Goldgrube 

Gremienweg: 

12.12.2017 Werkausschuss "Stadtentwässerung"  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf: 

Der Werkausschuss Stadtentwässerung beschließt die Sanierung des Mischwasserkanals in der  

Eduard-Müller-Straße in Koblenz-Goldgrube, gemäß dem Entwässerungslageplan mit der Zeich-

nungsnummer B-2/0085114. 

 

 

Begründung: 

Der vorhandene Mischwasserkanal (Baujahr 1924) in der Eduard-Müller-Straße zwischen der 

Beatusstraße und der Bogenstraße weist Schäden auf. Der Kanalzustand lässt jedoch eine Innensa-

nierung der schadhaften Haltungen im grabenlosen Verfahren mittels Schlauchliner zu. Der Sanie-

rungsbereich umfasst eine Länge von ca. 410 m. Zur Durchführung der Innensanierung sind jedoch 

im Vorfeld Umbaumaßnahmen an einigen Schächten vorzunehmen. Im Bereich der Bogenstraße 

muss der vorhandene Kanal auf einer Länge von ca. 10 m in offener Bauweise erneuert werden. 

 

Die Umbaumaßnahmen an den Schächten erfolgt im Jahr 2018. Die Innensanierung des Mischwas-

serkanals soll im Anschluss an die Maßnahme der Lorenz-Kellner-Straße erfolgen. Während der 

Arbeiten ist der unmittelbare Sanierungsabschnitt für den Verkehr gesperrt. Es werden entsprechen-

de Umfahrungsmöglichkeiten eingerichtet.   

In der Eduard-Müller-Straße sind ca. 45 Anschlusskanäle der Grundstücksentwässerung und 25 

Anschlusskanäle der Straßenoberflächenentwässerung vorhanden. Die Untersuchung der An-

schlusskanäle steht noch aus. Nach Vorlage der Untersuchungsergebnisse können Art und Umfang 

der Instandsetzung/Erneuerung der Anschlusskanäle getroffen werden. 

 

Die Kosten für die Innensanierung des Mischwasserkanals und der Erneuerung der Schächte belau-

fen sich auf rd. 320.000 €. Hiervon entfallen auf die Baunebenkosten rd. 60.000 €  und auf die Bau-

kosten rd. 260.000 €. Zur Durchführung der Maßnahme sind im Wirtschaftsplan der Stadtentwässe-

rung unter der Konto-Nr. 0085114 in 2018 40.000 € und 280.000 € als Verpflichtungsermächtigung 

(VE) mit Kassenwirksamkeit in 2019 etatisiert. Für die Instandsetzung/Erneuerung der Anschluss-

kanäle der Grundstücksentwässerung sind entsprechende Mittel unter der Konto-Nr. 0071513 be-

reitzustellen. Für die Anschlusskanäle der Straßenoberflächenentwässerung sind entsprechende Mit-

tel im Haushalt bereitzustellen. 

 

Für die Straßenoberflächenentwässerung werden Ausbaubeiträge und hierauf Vorausleistungen er-

hoben. 

 

Anlage: Übersichtslageplan  
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